
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreis Coesfeld 
 

Landschaftsplan Olfen-Seppenrade 
 

1. Änderungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage A 
 
 
 
 

fristgerecht eingereichte 
Anregungen und Bedenken der privat Betroffenen 

mit zugeordnetem Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 
 

Anzahl der Einwender: 4 
 



 
 
 
 
 
 
lfd. 
Nr. 

Anrede1 Name Vorname Straße PLZ/Ort Schreiben vom 

01 Herrn Kortenbusch Hubertus Rechede 2 59399 Olfen 30. Juli 2004 
01 a Herrn Kortenbusch Hubertus Rechede 2 59399 Olfen 11. August 2004 
02 Herrn Pieper Bernd Tüllinghoff 2 59348 Lüding-

hausen 
25. Juli 2004 

02 a Herrn Pieper Bernd Tüllinghoff 2 59348 Lüding-
hausen 

07. Februar 1996 

03 Herrn Stork Norbert Eversumer Str. 79 59399 Olfen 26. Juli 2004 

04 WLV Austrup Christoph Borkener Straße 
27 

48653 Coesfeld 28. Juli 2004 

04 a WLV Austrup Christoph Borkener Straße 
27 

48653 Coesfeld 17. Juni 2004 

04 b WLV Austrup Ludger Leversum 34 59348 Lüding-
hausen 

06. Februar 1996 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     

 
01 a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die von den Banken prognostizierte Wertminderung von Flächen in 
Natur- und Landschaftsschutzgebieten (NSG und LSG) bezieht 
sich immer auf das Bestehen zahlreicher und in die Arbeitsweise 
eingreifender Verbote. Da jedoch Verbote wie z.B. das Düngever-
bot aus den Naturschutzgebieten wieder herausgenommen wur-
den, sind die Aussagen der Banken zu relativieren. Die Bewirt-
schaftungsweise der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Natur-
schutzgebiet ist abgesehen vom Grünlandumbruchverbot nicht 
eingeschränkt. Nach herrschender Rechtsmeinung wird mit der 
Festschreibung einer bisher ausgeübten Nutzung kein Entschädi-
gungsanspruch ausgelöst. 
 
 
Landwirtschaftliche Bewirtschaftungseinschränkungen, bis auf das 
Verbot des Grünlandumbruchs im Naturschutzgebiet, gibt es für 
Acker- und Grünlandflächen im Naturschutzgebiet nicht. 
 
 
Eine Einschränkung der ordnungsgemäßen Jagd und Fischerei ist 
im Landschaftsplan nicht vorgesehen. 
 
 
Der Einsatz von Pflanzenschutz-, einschließlich Schädlingsbe-
kämpfungsmittel ist nicht verboten. 
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Es bestehen keine Bewirtschaftungseinschränkungen für die  
Ackerflächen.  
Den Bedenken wird nicht entsprochen. Die Fläche verbleibt somit 
im Naturschutzgebiet. 
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Siehe nächste Seite. 
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Stellungnahme vom 
07.02.1996 

Beschlussvorschlag im Rahmen des 
1. Änderungsverfahrens 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 2.2.6 
 
 
Die Festsetzungskarte wurde damals 
korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das privilegierte Bauen im Landschafts-
schutzgebiet gilt hinsichtlich des Bauver-
botes als „nicht betroffene Tätigkeit“. Bei 
Vorhaben, die nach dem BImSchG ge-
nehmigt werden, wird je nach Anlagen-
größe auf Antrag eine Ausnahme erteilt. 
Eine Erschwernis für das zukünftige 
landwirtschaftliche Bauen wird daher 
nicht gesehen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
07.02.1996 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.1.104 
 
Anpflanzungen von Hecken oder Baum-
reihen, die privates Eigentum in An-
spruch nehmen, werden auf freiwilliger 
Basis in Abstimmung mit dem Flächen-
eigentümer und unter Berücksichtigung 
von örtlichen Gegebenheiten (Draina-
gen, Leitungen etc.) im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes realisiert. 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.2.05 
 
Siehe Beschlussvorschlag von 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.2.06 
 
Anpflanzungen von Hecken oder Baum-
reihen, die privates Eigentum in An-
spruch nehmen, werden auf freiwilliger 
Basis in Abstimmung mit dem Flächen-
eigentümer und unter Berücksichtigung 
von örtlichen Gegebenheiten (Draina-
gen, Leitungen etc.) im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes realisiert. 
Anpflanzungen entlang von Gräben und 
Gewässern werden auch mit dem zu-
ständigen Wasser- und Bodenverband 
abgestimmt. 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
07.02.1996 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.4.01 
 
Die Förderung der Pflege von Wallhe-
cken und Windschutzstreifen ist über 
das Forstamt Münster möglich. 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.3.08 
 
Siehe Beschlussvorschlag von 1996. 
 
 
 
 
Die Realisierung der Uferrandstreifen 
soll über freiwillige Anträge nach dem 
Uferrandstreifenprogramm der Land-
wirtschaftskammer erfolgen. 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
07.02.1996 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.1.099 
 
Siehe unter 4.1.104 (aus 1996) bzw. 
5.1.104 (aus 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung wurde 1996 gestri-
chen. 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
07.02.1996 
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2.1.01 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das FFH-Gebiet „Lippeaue“, Tranche 1, DE–4209–302, ist bereits der 
EU gemeldet worden. 
Eine Änderung der Gebietsabgrenzung ist daher nicht mehr möglich.  
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2.4.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme vom 17.06.2004 unter der lfd. Nr. 04a. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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2.4.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vergleich mit den Planungen von 1996 ist schwierig, da damals 
ein Naturschutzgebiet (NSG) mit einer Größe von 17,2 ha vorgesehen 
war, welches neben dem Waldbestand auch landwirtschaftliche Nutz-
flächen beinhaltete. 
Heute geht es um die Ausweisung eines geschützten Landschaftsbe-
standteiles (LB) in Form eines mäandrierenden Bachlaufes, vorwie-
gend innerhalb eines Waldbestandes mit einer Größe von insgesamt 
1,85 ha. 
 
 
Die damalige Entscheidung, von der Planung eines Naturschutzgebie-
tes im Bereich „Austrups Busch“ Abstand zu nehmen, war das Ergeb-
nis einer Abwägung in der die betriebswirtschaftliche Betroffenheit des 
Landwirtes den Ausschlag gab. 
Dies mit den heutigen Gegebenheiten zu vergleichen, ist wie oben 
bereits erwähnt, der Sache nicht dienlich und auch nicht korrekt. 
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Der Landschaftsplan hat gem. § 19 LG NRW die im öffentlichen Inte-
resse besonders zu schützenden Teile von Natur und Landschaft nach 
den §§ 20 bis 23 LG NRW festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptbestandteil des geschützten Landschaftsbestandteiles ist ein 
mäandrierender Bachlauf innerhalb eines Waldgebietes. 
Ein Ankauf des geschützten Landschaftsbestandteiles wird nicht in 
Erwägung gezogen und ist auch nicht erforderlich. Die Ausweisung 
des geschützten Landschaftsbestandteiles hat keine Auswirkung auf 
die forstliche Nutzung des Waldes. 
 
 
 
Da der Bachlauf sehr stark mäandriert und zum Teil seitliche Verzwei-
gungen bzw. Trockentälchen aufweist, fallen die Pufferstreifen in ihrer 
Breite unterschiedlich aus. Die Abgrenzung in der Karte wird überar-
beitet und auf ca. 10 m längs der Böschungsoberkanten festgelegt. 
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Stellungnahme vom 
06.02.1996 

Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 2.2.2 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Naturschutzgebiet ist bereits 
damals entfallen. 
 
 
 

WLV -- Austrup, Ludger 06.02.1996.doc Seite 2 

Stellungnahme vom 
06.02.1996 

Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
 
 
 
 
 
Das privilegierte Bauen im Land-
schaftsschutzgebiet gilt hinsichtlich 
des Bauverbotes als „nicht betroffene 
Tätigkeit“. Bei Vorhaben, die nach 
dem BImSchG genehmigt werden, 
wird je nach Anlagengröße auf Antrag 
eine Ausnahme erteilt. 
Eine Erschwernis für das zukünftige 
landwirtschaftliche Bauen wird daher 
nicht gesehen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
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Stellungnahme vom 
06.02.1996 

Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 2.1.4 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.1.12 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
06.02.1996 



 
 

 
 
 
 
 
 
Anpflanzungen von Hecken oder Baum-
reihen, die privates Eigentum in An-
spruch nehmen, werden auf freiwilliger 
Basis in Abstimmung mit dem Flächen-
eigentümer und unter Berücksichtigung 
von örtlichen Gegebenheiten (Draina-
gen, Leitungen etc.) im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes realisiert. 
Anpflanzungen entlang von Gräben und 
Gewässern werden auch mit dem zu-
ständigen Wasser- und Bodenverband 
abgestimmt. 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.1.028 
s.o. 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.1.034 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag aus 1996. 
 
 
Festsetzungsnummer: 5.4.45 
Die Festsetzung soll ausschließlich auf 
freiwilliger Basis im Rahmen des Ufer-
randstreifenprogrammes der Landwirt-
schaftskammer umgesetzt werden. 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
06.02.1996 
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Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
06.02.1996 


